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Sitzung der Verbandsversammlung    
am 23.07.2019 in Biberach  
  
 
 
Beratungsunterlage 

TOP 1 Nachfolgeregelung für den Landkreis Biberach in der 
Verbandsversammlung und im Planungsausschuss 
(2019-01VV-1247) 

Beschlussvorschlag  

1. Die Verbandsversammlung stellt fest, dass Herr Rainer Kapellen die Wählbarkeit in die 
Verbandsversammlung nach Artikel 9 Abs. 5 und 7 des Staatsvertrages i. V. m. § 2 Nr. 7 
der Verbandssatzung sowie § 31 Abs. 1 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
verloren hat und daher kraft Gesetzes aus dieser ausscheidet.  

2. Ferner nimmt die Verbandsversammlung den Wahlvorschlag des Kreistages des 
Landkreises Biberach vom 19.05.2015 hinsichtlich der Nachfolgeregelung in der 
Verbandsversammlung zur Kenntnis. Sie beschließt die Ernennung von Herrn Thomas 
Dörflinger, MdL als Nachfolger von Herrn Rainer Kapellen als stellvertretender 
Verbandsrat in der Verbandsversammlung.   

3. Weiterhin nimmt die Verbandsversammlung den Wahlvorschlag des Kreistages des 
Landkreises Biberach vom 15.02.2019 hinsichtlich der Nachfolgeregelung im 
Planungsausschuss zur Kenntnis und beschließt gemäß § 2 Nr. 2 Verbandssatzung die 
Bestellung von Herrn Bürgermeister Jochen Ackermann als Nachfolger von Herrn Rainer 
Kapellen als Stellvertreter im Planungsausschuss.   

Sachverhalt 

Nach Artikel 9 Abs. 5 und 7 Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und 
dem Freistaat Bayern über die Zusammenarbeit bei der Landesentwicklung und über die 
Regionalplanung in der Region Donau-Iller i. V. m. § 31 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung 
hat Herr Rainer Kapellen durch den Wegzug aus der Region mit Wirkung vom 17.01.2019 
die Wählbarkeit in die Verbandsversammlung verloren.  

Entsprechend der Zuständigkeit der Verbandsversammlung gemäß § 2 Nr. 7 der 
Verbandssatzung i. V. m. § 9 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Verbandes stellt das 
Gremium den Verlust der Wählbarkeit und somit das Ausscheiden von Herrn Kapellen aus 
der Verbandsversammlung und dem Planungsausschuss fest. 

Nachrücker in der Verbandsversammlung 

Gemäß Artikel 9 Abs. 8 und Artikel 10 Absatz 5 des Staatsvertrages zwischen dem Land 
Baden-Württemberg und dem Freistaat Bayern über die Zusammenarbeit bei der 
Landesentwicklung und über die Regionalplanung in der Region Donau-Iller rückt der 
Bewerber nach Ausscheiden eines Vertreters/Stellvertreters im Laufe der Amtszeit aus der 
Verbandsversammlung nach, der bei der Feststellung des Wahlergebnisses als nächster 
Ersatzmann festgestellt worden ist.  
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Der Wahlvorschlag des Kreistages des Landkreises Biberach vom 19.05.2015 sieht Herrn 
Thomas Dörflinger, MdL als Nachfolger für Herrn Rainer Kapellen in der 
Verbandsversammlung vor.  

Nachrücker im Planungsausschuss 

Gemäß § 2 Nr. 2 Verbandssatzung entscheidet über „die Bildung von Ausschüssen … und 
die Bestellung ihrer Mitglieder“ die Verbandsversammlung. Entsprechend dem 
Wahlvorschlag des Kreistages des Landkreises Biberach vom 15.02.2019 hinsichtlich der 
Nachfolgeregelung im Planungsausschuss wird Herr Bürgermeister Jochen Ackermann als 
Nachfolger von Herrn Rainer Kapellen als Stellvertreter im Planungsausschuss benannt.  


